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Juragruppe 
ZV Wasserversorgung 
Verbandsversammlung am 10.12.2025 um 14:00 Uhr 

TOP Ö 3 

Prüfung des Jahresabschlusses 2024 

Die Verbandsversammlung und der Werkausschuss haben in einstimmigen Beschlüs-
sen festgelegt, dass ab dem Jahresabschluss 2022 nicht mehr die Wirtschaftsprü-
fungsstelle des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes die Prüfung der kauf-
männischen Jahresabschlüsse vornehmen soll.  

Beauftragt wurde wie in den Jahren zuvor, die Wirtschaftsprüfungskanzlei Nickl.Con-
sulting – Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung aus Regensburg, die in der Versor-
gungsbranche in Bayern bereits fachkompetent und unabhängig Wirtschaftsprüfungen 
vornimmt. 

Die Wirtschaftsprüfungskanzlei hat den Jahresabschluss 2024 und den Lagebericht 
zum 31.12.2024 unter Anwendung der § 316 und 317 HGB und Einbeziehung der 
Buchführung geprüft. 

Die Prüfungskanzlei stellt fest: 
Der Jahresabschluss und Lagebericht der Juragruppe ist gem. Art. 26 Abs. 1 KommZG 
i.V. m. Art. 107 Abs. 3 GO und § 25 EBV des Freistaates Bayern prüfpflichtig.

Der Prüfauftrag wurde gemäß 107 Abs. 3 GO i. V. mit § 53 Abs. 1 HGrG erweitert. Der 
Prüfer führt aus, dass Grundlage der Prüfungsstandart - Berichterstattung über die 
Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
in Deutschland e. V. (IDW PS 720) war. 

Weiter bestätigt der Prüfer, dass er bei seiner Abschlussprüfung der anwendbaren 
Vorschriften zur Unabhängigkeit gemäß § 321 Abs. 4 a HGB beachtet hat. 

Nachfolgend ist der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers angeführt. Als An-
lage nach dem Beschlussvorschlag ist die Berichterstattung über die Erweiterung der 
Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) – Fragenkatalog; zur Kenntnis für 
die Mitglieder der Verbandsversammlung beigefügt. 
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Beschlussvorschlag: 

Die Verbandsversammlung nimmt von der Wirtschaftsprüfung Nickl.Consulting durch-
geführten Prüfung und der Prüfungsfeststellungen des Jahresabschlusses zum 
31.12.2024 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 Kenntnis.  
Ergebnis ist, dass unser Unternehmen in allen Bereichen ordnungsgemäß geführt wird 
und die wirtschaftlichen Verhältnisse, Buchführung und Rechnungslegung vollumfäng-
lich geordnet sind. Ebenso ist ein internes Kontrollsystem installiert. Der von der Wer-
kleitung erstellte Lagebericht ist zutreffend. Auch das wird zur Kenntnis genommen. 

Hiermit wird die Jahresrechnung 2024 abschließend festgestellt. 

Dem Verbandsvorsitzenden und dem Werkleiter wird hiermit die Entlastung erteilt. 

Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers ist gem. § 25 Eigenbetriebsverord-
nung (EBV) zu veröffentlichen. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind 7 Tage öffentlich auszulegen. 
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Anlage 
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